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I. Begleitet oder unbegleitet?
II. Ukrainisches Sorgerecht 
III. Zugang zu Leistungen der Kinder- und 

Jugendhilfe 



Begleitet oder unbegleitet? 
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Unterscheidung begleitet : unbegleitet

Begleitete Kinder

• Einreise mit Personensorge- oder 
Erziehungsberechtigten

• Ggf. (ambulante) Hilfen

Unbegleitete Kinder

• Einreise ohne Personensorge- oder
Erziehungsberechtigten

 § 42a Vorläufige Inobhutnahme

 (Auschluss) Verteilung

 Inobhutnahme und 
Vormundbestellung, (stationäre) 
Hilfen 
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Liegt eine Sorgerechtsvollmacht vor? 



(Vermutlich) begleitete Kinder

Erziehungsberechtigung? (§ 7 SGB VIII)
=
„der Personensorgeberechtigte und jede 
sonstige Person über 18 Jahre, soweit sie auf 
Grund einer Vereinba-rung mit dem 
Personensorgeberech-tigten nicht nur 
vorübergehend und nicht nur für einzelne 
Verrichtungen Aufgaben der Personensorge 
wahrnimmt.“

1. Prüfung der 
Sorgeberechtigung nach 
ukrainischem Recht (KSÜ)

2. Sorgerechtsvollmacht
(mündlich/schriftlich) und 
Rücksprachemöglichkeit
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Inhalt und Form von Sorgerechtsvollmachten
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• nicht zwingend schriftlich

• kann sich aus den Umständen ergeben (Schilderungen des Kindes und der 
Begleitperson)

• kann jederzeit widerrufen bzw. „gekündigt“ werden 

• kann auch Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung umfassen, dann aber 
Rücksprache mit den eigentlichen Personensorgeberechtigten

• Personensorgeberechtigte werden nicht aus der Verantwortung entlassen, sie bleiben 
für die „Überwachung“ des Bevollmächtigten zuständig

• Erziehungsberechtigung iSd SGB VIII nur, wenn 
• nicht nur vorübergehend und 
• nicht nur für einzelne Verrichtungen
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www.dijuf.de > Muster Sorgerechtsvollmacht
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Fallkonstellationen Erziehungsberechtigung
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- Begleitung durch Verwandte/Bekannte/Nachbarn 

Einzelfallprüfung, ob Vereinbarung mit Eltern besteht, oft begleitet

- „Kinderheim“/Kinderanstalt“

Leitung/Erzieher*innen üben die Vormundschaft aus – oft begleitet

- „Pflegefamilie“/„Patronat“/„familiennahes Kinderheim“ 

Eltern-Erzieher*innen üben das Sorgerecht aus – oft begleitet

- Fluchtbegleiter*innen 

idR nur eine einzelne Vereinbarung mit den sorgeberechtigten Eltern und 
deshalb idR keine Erziehungsberechtigung = oft unbegleitet
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Praxisfragen
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- Müssen alle Kinder und Jugendlichen, die nicht mit einem Elternteil einreisen, 
erstmal vom Jugendamt in Obhut genommen werden? 

- Darf oder muss das Jugendamt bei Gastfamilien, die ein (begleitetes) 
minderjähriges Kind aufgenommen haben, einen Hausbesuch durchführen?  

- Braucht eine Begleitperson auch eine Pflegerlaubnis, wenn sie zB mit dem Kind 
in einer Notunterkunft lebt? 
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Anerkennung ukrainischer 
Sorgerechtsentscheidungen
in Deutschland



Sorgerecht 
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• Internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte (Art. 5, 6, 11, 12 KSÜ) 

• Anwendbares Recht (KSÜ und ESÜ)

• Inhaberschaft elterlicher Sorge 
− Begründung kraft Gesetz bestimmt sich nach gewöhnlichem Aufenthalt des Kindes 

(Art. 16 Abs. 1 KSÜ)

− „Mitnahme“ der elterlichen Sorge (Art. 16 Abs. 4 KSÜ) 

• Grundsätzlich automatische Anerkennung ukrainischer Sorgeentscheidungen 
(Art. 23 KSÜ) 

• In Zweifelsfällen ist deklaratorische Neubeurkundung gemeinsamer Sorge 
möglich



Zugang zu Leistungen der 
Kinder- und Jugendhilfe? 



Eröffnung des 
Anwendungsbereich § 6 SGB VIII

Andere Aufgaben
§ 6 Abs. 2 S. 2 SGB VIII

• Tatsächlicher Aufenthalt

Leistungen
§ 6 Abs. 2 S. 1 SGB VIII

• Rechtmäßig oder geduldet 
• Gewöhnlicher Aufenthalt
§ 6 Abs. 4 iVm KSÜ
• Tatsächlicher Aufenthalt
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• Problem: Kein gewöhnlicher Aufenthalt
• Zum Teil vertreten: Zugang direkt über die Massenzustromrichtlinie
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Leistungen 
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• Grundsätzlich der gesamte Katalog des SGB VIII 

• Hilfen gem. §§ 27 ff SGB VIII
− Feststellung erzieherischer Bedarf  - auch bei begleiteten Kindern
− Kein Vorrang von AsylbLG – es gibt kein Vorrang-Nachrang-Verhältnis zwischen 

AsylbLG und SGB VIII, da unterschiedliche Zweckrichtungen

• Kinder aus ukrainischen Kinderheimen
− „Große Pflegefamilie“ gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII 

• Pflegeerlaubnis nach § 44 SGB VIII bei privater Unterbringung
− Für die Gastfamilie? 
− Für die Begleitperon? 
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Praxisfragen
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• Braucht die Gastfamilie eine Pflegeerlaubnis, wenn sie ein Kind gemeinsam mit 
einer Erziehungsberechtigten aufnehmen? 

• Kann trotz Begleitung durch eine Erziehungsberechtigte ein Bedarf iSd §§ 27 ff 
SGB VIII für eine stationäre Unterbringung bestehen? 

• Können Erziehungsberechtigte (oder bei gemeinsamer Sorge der Elternteil in 
Deutschland) Hilfen zur Erziehung oder andere Leistungen beantragen? 

• Sind ukrainische Eltern zu den Kosten einer stationären Unterbringung 
heranzuziehen? 
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Weiterführende Matrialien
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• Hilfeportal der Bundesregierung → https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de

• SOS-Meldestelle Ukrainischer Waisenkinder → Meldestelle Kinderheime Ukraine | SOS-
Kinderdorf

• BAGLJÄ „Was Jugendämter leisten“→ ЩО ПРОПОНУЄ УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ 
МОЛОДІ - Запитання та відповіді (unterstuetzung-die-ankommt.de)

• BumF: Informationen für Eltern und Begleitperonen von Kindern und Jugendlichen aus 
der Ukraine → Informationen für Eltern und Begleitpersonen von Kindern und 
Jugendlichen aus der Ukraine - BumF (b-umf.de)

• DIJuF: Rechtsfragen und Materialien → Ukraine | DIJuF-Webseite

https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de
https://www.sos-kinderdorf.de/portal/ueber-uns/meldestelle-kinderheime-ukraine?utm_source=redirect&utm_medium=meldestelle-ukraine&utm_content=meldestelle-ukraine
https://www.unterstuetzung-die-ankommt.de/media/filer_public/50/ca/50ca76f0-3793-4874-a3ed-4ea09d683fab/jugendamt-ukr.pdf
https://b-umf.de/material/informationen-fuer-eltern-und-begleitpersonen-von-kindern-und-jugendlichen-aus-der-ukraine/
https://dijuf.de/handlungsfelder/ukraine


Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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